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Rechtssatz

Wird eine nach § 34 Abs 2 ASVG erforderliche Beitragsnachweisung vom Dienstgeber nicht fristgerecht (bis zum 15. des

Folgemonats) übermittelt, liegt ein Dauerdelikt vor. So ist nach dem Schutzzweck dieser Bestimmung nicht nur die

Herbeiführung des rechtswidrigen Zustandes, sondern auch seine Aufrechthaltung pönalisiert. Die

Verfolgungsverjährungsfrist nach § 31 Abs 2 VStG beginnt daher erst ab jenem Zeitpunkt zu laufen, an dem die

Verp ichtung nachgeholt wird oder dem zuständigen Krankenversicherungsträger auf sonstigem Weg alle für die

Berechnung und Vorschreibung der Sozialversicherungsbeiträge notwendigen Unterlagen zugekommen sind. In

diesem Sinne wird auch beim Fehlen von Beitragsnachweisungen für mehrere Monate nur ein Delikt begangen; fehlen

mehrere Beitragsnachweisungen, ist dies bei der Strafbemessung zu berücksichtigen.

Schlagworte

Beitragsnachweisungen Mehrzahl Dauerdelikt

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/34
https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/31
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Steiermark 2005/10/19 30.13-70/2005
	JUSLINE Entscheidung


